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SERVICE

Information der Eidg. Steuerverwaltung

Bundesrat für Steuerbefreiung
des Feuerwehrsoldes
Der Bundesrat will den Sold von Milizfeuerwehrleuten für steuerfrei erklären. Er wird damit dem Sold

von Militär- und Schutzdienst sowie dem Taschengeld für den Zivildienst gleichgestellt. An der Sitzung
vom 20. Januar hat der Bundesrat vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens Kenntnis genommen
und das Eidgenössische Finanzdepartement mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzesentwurfs

beauftragt.

Nach geltendem Recht wird der Sold für den

Feuerwehrdienst besteuert. Der Militärsold, der Sold für den

Schutzdienst und das Taschengeld für Zivildienst sind

dagegen steuerfrei. Der Feuerwehrsold soll künftig bei

der direkten Bundessteuer und bei den kantonalen

Einkommenssteuern diesen Einkünften gleichgestellt
werden. Damit wird eine Motion von alt Nationalrat

Boris Banga aus dem Jahr 2004 erfüllt.

Beschränkung auf das Kerngeschäft der Feuerwehr
Da das Feuerwehrwesen in der Schweiz kantonal geregelt

und die Zuständigkeit an die Gemeinden delegiert
ist, gibt es keine einheitliche Definition für den

Feuerwehrsold. Der Bundesrat orientiert sich bei seinem

Vorschlag zur Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds an

den Kerntätigkeiten der Milizfeuerwehr. Steuerfrei soll

der Sold sein, der für die Rettung von Mensch und Tier,

zur Brandbekämpfung, zur allgemeinen Schadenwehr

sowie zur Elementarschadenbewältigung entrichtet

wird. Soldzahlungen für weitere Arbeiten, die zur
Erfüllung dieser Kerntätigkeiten notwendig sind, sollen

ebenso steuerfrei bleiben. Zu diesen Arbeiten gehören
der Pikettdienst, die Kursbesuche sowie die Teilnahme

an Inspektionen.

Flingegen müssen Funktionsentschädigungen,
Kaderpauschalen, Entschädigungen für administrative
Arbeiten sowie Entschädigungen für Dienstleistungen,
welche die Feuerwehr freiwillig erbringt, als

Nebenerwerbseinkommen versteuert werden. Das Entgelt für
Berufsfeuerwehrleute bleibt weiterhin steuerbar.

Der Bundesrat beantragt, die steuerfreien Soldzahlungen
bei der direkten Bundessteuer auf maximal 3000 Franken

zu begrenzen.

Finanzielle Auswirkungen
Der Bundesrat beantragt, die steuerfreien Soldzahlungen
bei der direkten Bundessteuer auf maximal 3000 Franken

zu begrenzen. Die Einführung einer Begrenzung wurde

im Vernehmlassungsverfahren von zahlreichen Vernehm-

lassungsteilnehmern gefordert und soll allfälligen
Missbräuchen entgegenwirken.

IMPRESSUM
Bevölkerurigsschutz 6 / März 2010 (3. Jahrgang)

Die Zeitschrift Bevölkerungsschutz ist kostenlos erhältlich in

Deutsch, Französisch und Italienisch.

Herausgeber: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Koordination und Redaktion: P. Aebischer

Redaktionsteam: A. Bucher, M Haller, K. Münger, Ch. Fuchs,

A. Spühler, H. Weber, N. Wenger

Kontakt: Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Kommunikation,

Monbijoustr. 51A, CH-3003 Bern, Telefon +41 31 322 51 85,

info@babs.admin ch

Fotos: S. 1, S. 8, S. 13 unten Keystone, S. 22 M. Wäckerlin,

übrige: BABS/zVg

Konzept und Gestaltung: Weissgrund Kommunikation AG, Zürich

Druck: Werner Druck AG, Basel

Nachdruck: Die in Bevölkerungsschutz veröffentlichten Beiträge

und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke sind mit der

Redaktion zu vereinbaren.

Auflagen: Deutsch 9000 Ex., Französisch 4000 Ex.,

Italienisch 1000 Ex.


	Service

